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Beschlussvorlage 

 

Vorlage: BV/0935/2018 Datum: 11.10.2018 

Baudezernent 

Verfasser: 62-Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement Az.: 62.5/gö 

Betreff: 

Neustrukturierung der Holzvermarktung 

hier: Beteiligung der Stadt Koblenz an der neuen kommunalen 

Holzvermarktungsgesellschaft "Hunsrück-Mittelrhein GmbH" 

Gremienweg: 

14.12.2018 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

03.12.2018 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

30.10.2018 Forstausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

Der Stadtrat beschließt – vorbehaltlich des ausstehenden Votums der ADD im Rahmen des noch 

laufenden Anzeigeverfahrens nach § 92 GemO – , dass sich die Stadt Koblenz an der neu zu grün-

denden kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft „Hunsrück-Mittelrhein GmbH“ mit einem Ge-

sellschaftsanteil in Höhe von 3.000,00 Euro beteiligt. 

Die Stadt überträgt dieser Gesellschaft ab 2019 die Vermarktung des in ihrem Forstbetrieb anfallen-

den Rundholzes mit Ausnahme des Brennholzes an private Endkunden. 

Dem als Anlage beigefügten Gesellschaftervertrag wird zugestimmt. 

Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Schritte zu veranlassen. Sofern sich aus dem Analyse-

verfahren oder der Prüfung durch den beauftragten Notar ein Änderungsbedarf am Gesellschafterver-

trag ergeben sollte, der geringfügiger Natur ist und nicht den Wesensgehalt des Gesellschaftervertra-

ges ändert, wird die Verwaltung ermächtigt, diese vorzunehmen und den demnach geänderten Ge-

sellschaftervertrag zu unterzeichnen.  

 

 

 

Begründung: 

In der Sitzung am 21.06.2018 hat der Stadtrat den Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Stadt sich zur 

Sicherstellung der Holzvermarktung an der neu zu gründenden kommunalen Holzvermarktungsge-

sellschaft „Hunsrück-Mittelrhein GmbH“ beteiligt. 

Nach derzeitigem Stand beteiligen sich 29 Gemeinden/Verbandsgemeinden (siehe Auflistung in § 4 

Abs. 1 des als Anlage beigefügten Gesellschaftervertrags). 

Dem formellen Verfahren nach § 92 GemO vorgeschaltet erfolgte, gemeinsam für alle 5 neuen Ge-

sellschaften, eine zentrale Vorabstimmung mit der ADD durch den Gemeinde- und Städtebund. 

Diese betraf die Analyse sowie den Entwurf des Gesellschaftervertrags und wurde am 07.09.2018 

abgeschlossen.  

Bezüglich der Frage der Gewichtung der Gesellschaftsanteile bzw. der Stimmen wurde auf Anraten 

des GStB die Variante gewählt, dass jeder Gesellschafter den gleichen Geschäftsanteil und das glei-

che Stimmgewicht hat. Bei der Wahl der Variante „mit Gewichtung“ hält es die ADD für zwingend 
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geboten, bei jeder Änderung der Waldfläche eines Gesellschafters den Vertrag anzupassen und mit 

notarieller Beurkundung zu ändern. Dies stellt einen erheblichen organisatorischen und auch finanzi-

ellen Aufwand dar, der in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Vorteil gegenüber der empfohle-

nen Variante „Gleichgewichtiges Stimmrecht“ steht.  

 

Für die durch das Land zugesicherte Anschubfinanzierung über die ersten 7 Jahre stehen nach Mit-

teilung des GStB in jedem Fall genügend Finanzmittel über den Kommunalen Finanzausgleich zur 

Verfügung. Welche Kosten für betriebliche Aufwendungen danach auf die Gesellschafter zukommen, 

wird sich im Laufe der Zeit zeigen, lässt sich zz. aber noch nicht abschätzen. 

Die nach § 92 GemO verpflichtende Anzeige gegenüber der ADD wird –so ist es mit dieser abge-

stimmt- in gebündelter Form durch die regionale Arbeitsgruppe in der 43. KW vorgenommen. 

Aufgrund der Vorabstimmungen wird erwartet, dass die ADD keine Bedenken erheben wird. 

Es wird daher vorgeschlagen, den finalen Beschluss über die Beteiligung unter dem Vorbehalt des 

noch ausstehenden Votums der ADD zu fassen; dadurch wird sichergestellt, dass die Gründung der 

Gesellschaft angesichts des gesetzlich vorgegebenen Termins 01.01.2019 nicht weiter verzögert wird. 

 

 

Anlage/n: 

Entwurf des Gesellschaftervertrags 

Analyse nach § 92 Abs. 1 GemO 

 

Historie:  
Grundsatzbeschluss BV/0378/2018/1 

Forstausschuss 22.05.2018 

HuFA 11.06.2018 

Stadtrat 21.06.2018,  
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